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N i e d e r s c h r i f t 

 
über die 12. Sitzung 

 
 der Gemeindevertretung  

 
der Gemeinde Habichtswald in der Wahlperiode 2016 - 2021  

am Freitag, den 08.12.2017, 19:30 Uhr,  
in Habichtswald, OT Dörnberg, Schulweg 8, Mehrzweckhalle. 

 
 
 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 
 
 
 
Die Mitglieder wurden durch Ladung vom 22.11.2017 fristgerecht eingeladen. 
 
Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Herr Hans-Georg Nußbeck, begrüßt alle anwesen-
den Personen und stellt die ordnungsgemäße Einberufung sowie die Beschlussfähigkeit fest. 
Weiterhin stellt er fest, dass kein Einwand gegen die Niederschrift der 11. Sitzung eingegan-
gen ist.  
 
 
 
T a g e s o r d n u n g :  
 

1) Anfragen der Gemeindevertreter 

a) Mündliche Anfragen 

b) Schriftliche Anfragen / Berichte des GemVo auf schriftliche Anfragen 

 Pflegeplan für Wege, Hecken und öffentliche Grünflächen 
- Anfrage der Gemeindevertreter/innen Winkler, Riehm, Kurtören-Graf, 
Schlewitz und Fraktion – 

 Vor Ort Prüfung des Jahresabschlusses / der Bilanz der Gemeinde 
Habichtswald für das Jahr 2007 durch das Revisionsamt des Landkreises 
Kassel 
- Anfrage des Gemeindevertreters Harald Klippert vom 16.11.2017 - 

2) Berichte aus Vorstand und Verwaltung 

 

Beratung und Beschlussfassung über: 

3) Waldwirtschaftsplan 2018 
- Vorlage des Gemeindevorstandes vom 01.11.2017 – 

4) 2. Änderung und Erweiterung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17 
„Nahversorgung Habichtswald“ 

a) Beratung und Beschlussfassung über die Stellungnahmen der Beteiligung der Öffent-
lichkeit gem. § 3 (1) BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 

b)  Beschluss zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB und Benachrichtigung der 
nach § 4 (2) BauGB Beteiligten 
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- Vorlage des Gemeindevorstandes vom 15.11.2017- 

5)  Touristische Arbeitsgemeinschaft Naturpark Habichtswald  
(TAG NH); hier: 

 Abschluss der Kooperationsvereinbarung Tourismus im Naturpark Habichtswald, 

 Gründung des Vereins Touristische Arbeitsgemeinschaft Naturpark Habichtswald 
(TAG Habichtswald e. V.) 

-Vorlage des Gemeindevorstandes vom 01.11.2017- 

6) Optimierte Internetpräsenz 
- Antrag der WGH-Fraktion vom 14.11.2017- 

 
 
Bürgerfragestunde 
 
Wann findet der restliche Austausch auf LED der noch ausstehenden Leuchtmittel statt? 
 

 BGM: Viele der älteren Leuchtmittel im Straßenverkehrsraum wurden vor einigen 
Jahren ausgetauscht. Für die notwendigen Investitionen wurde 2 x auf Bundesförder-
programme zurückgegriffen. Der Austausch von weiteren Leuchtmitteln ist auch von 
den Kosten abhängig, d.h. es wird laufend die Preisentwicklung beobachtet und auch 
nach einem weiteren Förderprogramm Ausschau gehalten.  

 
 

 
TOP 1 Anfragen der Gemeindevertreter 
 
Zu 1.1 Mündliche Anfragen 
 
Wan werden die Schilder für das Halteverbot in der Zierenberger Str. aufgestellt? 
 

 Nach zwei Verkehrsschauen ist nun die Anordnung erfolgt und die Aufstellung der 
Schilder wird von der Straßenmeisterei durchgeführt. 
 

 
Gibt es einen Stand zur B251?  
Die SPD-Fraktion wird hierzu einen Antrag auf eine Querungshilfe im Bereich Platte stellen. 
 

 BGM: Ab 2019/2020 kann mit einem Umbau gerechnet werden. Es wird eine Erneue-
rung in mehreren Abschnitten geben, angefangen mit der Ortsdurchfahrt bis später 
zur Autobahn.  
Anmerkung: Bezüglich des aufzutragenden Asphalts und dem Antrag der WGH wird 
erklärt, dass der schriftliche Bericht hierzu bereits von der Verwaltung erarbeitet ist 
und nach Vorlage im Gemeindevorstand dieser im Januar vorgelegt wird.  

 Des Weiteren wird aufgezeigt, dass der Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss sich 
den Belag vorher in anderen Kommunen begutachten kann.  
 
 

In der letzten Sitzung sollte auf Antrag der WGH ein TOP von der Tagesordnung genommen 
werden. Dies erfolgte nicht, jedoch sollte der Hessische Städte- und Gemeindebund um eine 
rechtliche Prüfung gebeten werden. Wie ist der Stand? 
 

 Herr Nußbeck: Der HSGB hat auf eine Ausgabe der Zeitung des Hessischen Städte- 
und Gemeindebundes in 2008 verwiesen. Die weitere Antwort geht aus seiner Sicht 
an der Fragestellung vorbei, so dass er nochmals eine schriftliche Anfrage formulie-
ren und dem HSGB zuleiten wird.  
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Weshalb steht der Finanzbericht zum 30.09.2017 nicht auf der Tagesordnung? 
 

 BGM: Der Bericht liegt dem Gemeindevorstand vor, das Zahlenwerk ist ok, aber es 
muss noch die Darstellung verändert werden, da eine Lesbarkeit gegeben sein soll. 
Hierzu wurde Kontakt mit dem Softwarehersteller aufgenommen. Leider liegt noch 
kein Umsetzungstermin vor.  
 

Zu 1.2. Schriftliche Anfragen/ Berichte des GemVo auf schriftliche Anfragen 
 

 Pflegeplan für Wege, Hecken und öffentliche Grünflächen 
- Anfrage der Gemeindevertreter/innen Winkler, Riehm, Kurtören-Graf, 
Schlewitz und Fraktion – 

 Vor Ort Prüfung des Jahresabschlusses / der Bilanz der Gemeinde 
Habichtswald für das Jahr 2007 durch das Revisionsamt des Landkreises 
Kassel 
- Anfrage des Gemeindevertreters Harald Klippert vom 16.11.2017 – 

 Hier liegt eine schriftliche Beantwortung vor 

 
 

 Auch liegt eine schriftliche Beantwortung zu der schriftlichen Anfrage des Ge-
meindevertreters Harald Klippert vom 09.10.2017 vor. 

 
 
 
TOP 2 Berichte aus Vorstand und Verwaltung 
 

Herr Bürgermeister Thomas Raue berichtet zu folgenden Punkten: 
 

 Es liegt eine schriftliche Beantwortung zu einer Anfrage der SPD-Fraktion vom 
19.08.2017 vor 
Antrag betreffend Möglichkeit der Verbesserung Reinigungsleistung des Klär-
werks bzw. zur Sicherung von dessen Funktion. 
 

 Anbau Mehrzweckhalle, OT Dörnberg 
o Bürgermeister Thomas Raue führt aus, dass der Anbau gut vorangeht und 

die vereinbarten Leistungen der Gemeinde durch die Zuarbeit des Bauhofs 
erbracht wurden.  
 

 Feuerwehrgerätehaus Dörnberg, Küche 
o Die Feuerwehr Dörnberg hat mit sehr viel Eigenleistung eine neue Küche 

eingebaut.  
 

 Anschaffung Baggerlader 
o Nach 16 Jahren wurde ein Vorführfahrzeug des Fabrikats Komatsu be-

schafft und auf dem Bauhof entgegen genommen. 
 

 An- und Umbau Kindergarten Ehlen 
o Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Der geplante Umzug in der Zeit vom 02. – 

05.01.2018 kann eingehalten werden, so dass die Kinder ab dem 
08.01.2018 den neuen Kindergarten beziehen können.  
Auch wurden in der vergangenen Woche Vorstellungsgespräche geführt, 
sowie mehrere Kandidatinnen und Kandidaten zum hospitieren eingeladen. 
Die Bewerberlage war sehr gut. 
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 Graffitischmierereien 
o Nachdem in der Vergangenheit schon mehrere öffentliche Gebäude mit ei-

nem Schriftzug beschmiert wurden, wurde nun das Vereinsheim des FSV 
Dörnberg sowie mehrere private Häuser mit demselben Schriftzug ver-
schmutzt. Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet und auch das Radio hat 
einen Aufruf durchgegeben, um Zeugen zu finden. 

 

 

TOP 3 Waldwirtschaftsplan 2018 
- Vorlage des Gemeindevorstandes vom 01.11.2017 – 

Der Waldwirtschaftsplan 2018 wird in der von Hessen-Forst, Forstamt Wolfhagen 
vorgelegten Fassung beschlossen und ist entsprechend in den gemeindlichen 
Haushalt 2018 zu übernehmen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

18  Ja - Stimmen 
0 Nein - Stimmen 

  0 Enthaltungen 
 

 
 

TOP 4 2. Änderung und Erweiterung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 17 „Nahversorgung Habichtswald“ 

a) Beratung und Beschlussfassung über die Stellungnahmen der Beteili-
gung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB und der Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 

b)  Beschluss zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB und Benach-
richtigung der nach § 4 (2) BauGB Beteiligten 

- Vorlage des Gemeindevorstandes vom 15.11.2017- 

 

Die Gemeindevertretung stimmt über folgende Fassung des Haupt-, und 
Finanzausschusses ab: 

Es wird vereinbart alle Punkte zusammen zur Abstimmung zu stellen. 

 
a)  Beratung und Beschlussfassung über die Stellungnahmen der Beteili-

gung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB und der Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 

Die Gemeindevertretung fasst für die einzelnen Stellungnahmen der TÖB 
folgende Beschlüsse. 

 

Stellungnahme TÖB 1 
Stellungnahme Regionalplanung: 

Die Empfehlung, die Verkaufsflächenobergrenze für den geplanten 
Drogeriemarkt entsprechend dem Einzelhandelsgutachten der Gemeinde 
Habichtswald auf 700 m² festzusetzen, ist nicht zu berücksichtigen. 

Die Anregung, zwischen Betriebsgrundstück und der parallel zur L 3298 
verlaufenden Wegeparzelle eine zweite Anbindung in Form eines Fuß- und 
Radweges zu schaffen, ist zu berücksichtigen. In dem städtebaulichen Vertrag 
mit dem Vorhabenträger ist eine Vereinbarung zur Herstellung des Weges, zur 
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Kostenübernahme sowie Bildung eines Wegeflurstückes aufzunehmen, sowie 
Pflege und Unterhaltung sicherzustellen. Eine Mindestbreite von 1,50 ist 
einzuhalten. 

 

Stellungnahme TÖB 1 

Wasserwirtschaftliche Stellungnahme: 

Die Ausführungen zum Bodenschutz sind durch konkrete, nachhaltige 
Maßnahmen zur Verringerung und Ausgleich zu ergänzen. Entstehende Kosten 
sind vom Vorhabenträger zu übernehmen.  

 

Stellungnahme TÖB 1 

Immissionsschutzrechtliche Stellungnahme: 

Während der Nachtzeiten (22:00 – 6:00 Uhr) ist eine Warenanlieferung 
unzulässig.  

 

Stellungnahme TÖB 2 

Stellungnahme Kampfmittelräumdienst: 

Die Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt, 
Kampfmittelräumdienst, vom 21.07.2017 wird zur Kenntnis genommen und ist 
dem Vorhabenträger zu zuleiten. Die Vorgaben sind vom Vorhabenträger zu 
beachten und die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten hat der 
Vorhabenträger zu übernehmen. 

 

Stellungnahme TÖB 3 

Stellungnahme Bauen und Umwelt –Bauaufsicht:  

 

Während der Nachtzeit (22:00 – 6:00 Uhr) ist eine Warenanlieferung unzulässig. 

 

Stellungnahme TÖB 3 

Stellungnahme Bauen und Umwelt –Wasser- und Bodenschutz: 

 

Der Hinweis auf die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis ist zu beachten und 
umzusetzen. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten hat der 
Vorhabenträger zu übernehmen. 

 

Stellungnahme TÖB 3 

Stellungnahme Bauen und Umwelt –Naturschutzbehörde: 

 

Die Verbotstatbestände gemäß BNatSchG sind vom Vorhabenträger auf dessen 
Kosten zu beachten. 

 

Stellungnahme TÖB 7 

Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Kassel: 
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Im Rahmen der Planumsetzung ist gegenüber Hessen Mobil ein entsprechender 
Hydraulischer Nachweis vorzulegen. Die im Zusammenhang entstehenden  

 

Stellungnahme TÖB 9 

EnergieNetz Mitte GmbH: 

Die Vorgaben des Versorgungsträgers sind vom Vorhabenträger zu beachten 
und auf dessen Kosten durchzuführen.   

 

Stellungnahme TÖB 11 

Deutsche Telekom Technik GmbH: 

Die Vorgaben des Versorgungsträgers sind vom Vorhabenträger zu beachten 
und auf dessen Kosten durchzuführen.   

 

Stellungnahme TÖB 12 

Kreisbauernverband Kassel: 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Flächenausweisung wird 
aufrecht erhalten.   

 
Abstimmungsergebnis: 
 

18  Ja - Stimmen 
0 Nein - Stimmen 

  0 Enthaltungen 

 

 
b)  Beschluss zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB und Benachrichtigung 

der nach § 4 (2) BauGB Beteiligten 

 

 Beschluss: 

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die 2. Änderung und Erweiterung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17 „Nahversorgung Habichtswald“ mit 
Begründung auf die Dauer eines Monats gem. § 3 (2) BauGB öffentlich 
auszulegen. Gleichzeitig sind die nach § 4 (2) BauGB Beteiligten von der 
Auslegung zu benachrichtigen. Die Beteiligten nach § 4 (2) BauGB sind zur 
Abgabe ihrer Stellungnahme aufzufordern. 

 

Abstimmungsergebnis: 
 

18  Ja - Stimmen 
0 Nein - Stimmen 

  0 Enthaltungen 

 

TOP 5 Touristische Arbeitsgemeinschaft Naturpark Habichtswald  
(TAG NH); hier: 

 Abschluss der Kooperationsvereinbarung Tourismus im Naturpark 
Habichtswald, 
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 Gründung des Vereins Touristische Arbeitsgemeinschaft Naturpark 
Habichtswald (TAG Habichtswald e. V.) 

-Vorlage des Gemeindevorstandes vom 01.11.2017- 

 

Beschluss: 

a) Die Gemeindevertretung nimmt die dieser Vorlage im Entwurf (Stand 
September 2017) beigefügte Kooperationsvereinbarung „Tourismus im 
Naturpark Habichtswald“ (öffentlich-rechtlicher Vertrag) zwischen den 
Gemeinden Bad Emstal, Breuna, Edermünde, Habichtswald und Schauenburg, 
den Städten Gudensberg, Naumburg, Niedenstein, Wolfhagen und Zierenberg, 
den Landkreisen Kassel und Schwalm-Eder sowie dem Zweckverband 
Naturpark Habichtswald zur Kenntnis und stimmt dieser zu. 

Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand für die Gemeinde 
Habichtswald die Kooperationsvereinbarung zu unterzeichnen. 

 

b) Die Gemeindevertretung nimmt die dieser Vorlage im Entwurf (Stand 
September 2017) beigefügte Satzung des Vereins „Touristische 
Arbeitsgemeinschaft Naturpark Habichtswald“ (TAG Habichtswald e. V.) zur 
Kenntnis und stimmt dieser zu.  

Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand für die Gemeinde 
Habichtswald den Beitritt zu dem Verein „Touristische Arbeitsgemeinschaft 
Naturpark Habichtswald“ (TAG Habichtswald e. V.) zu erklären und die Satzung 
anzuerkennen. 

 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

13  Ja - Stimmen 
3 Nein - Stimmen 

  0 Enthaltungen 
 

Anmerkung: Zu diesem TOP verlassen zwei Gemeindevertreter bei der 
Abstimmung den Sitzungssaal. 

 
 

TOP 6 Optimierte Internetpräsenz 
- Antrag der WGH-Fraktion vom 14.11.2017- 

Dieser Antrag wird von der WGH-Fraktion nach kurzer Stellungnahme zurückgezo-
gen. 
 

 

 

Nußbeck,        Gebhart, 
Vorsitzender       Schriftführerin 


